
 
 
 
 
OMS-Zeichen – Die rechtskonforme Nutzung 

 

 1/2 Stand 2024-06-24 

Das Zeichen OMS ist für die OMS-Group durch zahlreiche Markeneintragungen geschützt („OMS-

Zeichen“). Dies sind in Deutschland die Wortmarke OMS und das Logo  sowie in Europa und in 

vielen weiteren Ländern das Logo . Darüber hinaus sind für die OMS-Group in Europa folgende 

Unionsgewährleistungsmarken als OMS-Zertifizierungszeichen eingetragen:  

, . 

Die Nutzung eines OMS-Zertifizierungszeichens für Messgeräte und Zubehör setzt ein Zertifikat über die 

Einhaltung der OMS-Spezifikation und eine Markenlizenz voraus. 

Die Nutzung von OMS-Zertifizierungszeichen – oder anderen OMS-Zeichen – im geschäftlichen Verkehr 

für nicht zertifizierte Produkte kann eine Markenrechtsverletzung sein. Darin kann zugleich auch eine 

unlautere Irreführung des Verkehrs liegen. Beides kann zu Unterlassungs- und Schadensersatz-

ansprüchen führen. 

Für eine rechtskonforme Nutzung der OMS-Zeichen sind die folgenden Absätze zu beachten. 

OMS-Zertifikate und Markenlizenz 

Mit der Zertifizierung bestimmter Produkte kann der Hersteller eine Markenlizenz erwerben1. Er erhält so 

das Recht, das jeweilige OMS-Zertifizierungszeichen für die Dauer des Zertifikats auf den zertifizierten 

Produkten zu verwenden und für diese Produkte mit dem OMS-Zertifizierungszeichen zu werben. 

Ohne Zertifikat und ohne Markenlizenz kann die Nutzung jedes OMS-Zeichens für Produkte eine 

Markenrechtsverletzung sein. Dies gilt für die Nutzung auf den Produkten selbst, in 

Produktbeschreibungen oder in der Werbung für diese Produkte. 

Zertifikat und Markenlizenz gelten nur für einzelne Produkte. Hat ein Hersteller nur bestimmte Produkte 

OMS-zertifiziert, darf bei der Verwendung der OMS-Zertifizierungszeichen oder anderer OMS-Zeichen 

nicht der unrichtige Eindruck entstehen können, auch seine übrigen Produkte seien OMS-zertifiziert. 

Dies gilt unabhängig von einer Mitgliedschaft in der OMS-Group. 

OMS-Mitgliedschaft 

Mitglieder der OMS-Group dürfen das -Zeichen oder das -Zeichen als Hinweis auf Ihre 

Mitgliedschaft in der OMS-Group in der Außendarstellung ihres Unternehmens verwenden, z. B. in 

Unternehmensbroschüren oder auf der Unternehmenswebsite und in der Werbung. 

Auch Mitglieder der OMS-Group dürften bei der Nutzung des - oder -Zeichens nicht den 

Eindruck erwecken, alle ihre Produkte seien OMS-zertifiziert, solange dies nicht tatsächlich der Fall ist. 

Bei der Nutzung eines OMS-Zeichens durch Mitglieder für einzelne Produkte gelten ebenfalls die oben 

genannten Maßgaben für das jeweilige Produkt, nämlich die Voraussetzungen eines OMS-Zertifikats und 

eine Markenlizenz. 

  

 
1 Der Erwerb einer Markenlizenz für bei DVGW CERT zertifizierte Produkte ist seit dem zweiten Quartal 2024 

möglich. 
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Nutzung von „OMS“ ohne Zertifikat, Lizenz, Mitgliedschaft 

Die Nutzung eines OMS-Zeichens im geschäftlichen Verkehr ist nur unter den oben genannten 

Maßgaben zulässig. 

Jede andere geschäftliche Nutzung von OMS-Zeichen im Zusammenhang mit Geräten der Messtechnik 

kann eine Markenrechtsverletzung darstellen und zu Unterlassungs- und Schadenersatzansprüchen der 

OMS-Group führen. Die Nutzung kann dann auch gegen Wettbewerbsrecht verstoßen und 

Wettbewerbern und Wettbewerbsverbänden können Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche 

zustehen. 

Dies gilt auch für die Behauptung der Einhaltung der OMS-Spezifikation, solange eine für die betreffende 

OMS-Spezifikation verfügbare Zertifizierung der Produkte noch nicht erfolgt ist. So können z. B. auch 

Hinweise zu Produkten wie „OMS kompatibel“, „nach OMS“ oder „OMS-fähig“ ohne Vorliegen eines 

OMS-Zertifikats für diese Produkte Markenrechtsverletzungen und Verstöße gegen das 

Wettbewerbsrecht darstellen. 


